
 

  
   ________________________________________________________________________          

A          HERAUSGEBER:    BÜRGERMEISTERAMT    UNTERMARCHTAL                  A                                      

                                                                                                   

                                                                          
          10. Januar 2025     NR. 01 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst                       
An Wochenenden und Feiertagen unter der einheitlichen Rufnummer: 

116 117 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen: 
nur an Samstag, Sonntag, Feiertag von 08.00 bis 18.00 Uhr 
Zahnärztlicher Notfalldienst (der Notfalldienst beginnt jeweils am Samstag 
um 08.00 Uhr und endet am Montag um 08.00 Uhr) 
zu erfragen unter der Telefon-Nummer –  0761 120 120 00  –  
 

Wochenenddienst der Sozialstation „Raum Munderkingen“, 
Kirchhof 3, Munderkingen 
Der Wochenenddienst der Sozialstation Raum Munderkingen ist zu erfragen unter der 
Telefon-Nummer 3882. 

 
Apotheken-Notdienst:  
Der taggenaue Apotheken-Notdienst für Untermarchtal ist abrufbar über  
- Telefon unter 0800 0022833 (kostenfrei aus dem Festnetz) oder über das Handy 
unter 22833 (max. 69 ct/min)  

 www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html  
Hinweis: Die gegebenen Informationen über die Notdienste der Apotheken sind 
unverbindlich, da kurzfristige Tausche möglicherweise nicht mehr rechtzeitig  
dargestellt/übermittelt werden können. Der Betreiber dieser Portale/Dienste kann 
keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernehmen. Um in Notfällen die  
angegebene Apotheke auch tatsächlich erreichen zu können, ist eine telefonische 
Kontaktaufnahme mit der gewählten Apotheke zu empfehlen. 

 

 
 

 

 

Amtsblatt 

 
DER GEMEINDE UNTERMARCHTAL  

http://www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html


 

-2- 

Termine auf einen Blick 
 
Samstag, 11.01.2025   Christbaumsammlung 
Ab 08:00 Uhr 
 
Freitag, 17.01.2025    Narrenzunft Untermarchtal  
    Ausgrabung 
 
Dienstag, 21.01.2025    Restmüll UND gelber Sack 
 
Donnerstag, 23.01.2025   Biomüll 
 
Dienstag, 28.01.2025    Gemeinderatssitzung 
Bahnhofstr. 4, OG 
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Wahlen 
 

Bekanntmachung 
 

der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 

zum  
21. Deutschen Bundestag am 23.02.2025 

 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für 

X die Gemeinde   

Untermarchtal 

wird in der Zeit vom 03. Februar 2025 bis 07. Februar 2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten 

Bürgermeisteramt Untermarchtal, Bahnhofstr. 4, 89617 Untermarchtal für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 
16. Tag vor der Wahl, spätestens am 07. Februar 2025 bis 12.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
Untermachtal, Bahnhofstr. 4, 89617 Untermachtal Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 02. 
Februar 2025  eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 291 Ulm. 

• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises  

• oder  

• durch Briefwahl  
teilnehmen. 
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02. Februar 2025) oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung ( bis 
zum 07. Februar 2025) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 
der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung 
entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum  

        21. Februar 2025, 15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch        

         beantragt werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist 
oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a 
bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

• einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 
Wahlbrief-umschlag und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von  der Deutschen POST AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Ort, Datum 
 

Untermarchtal, 10.01.2025  

 Die Gemeindebehörde 
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Informationsschreiben Grundsteuerreform 

In den kommenden Wochen werden die Hebesätze in den 

Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

vom jeweiligen Gemeinderat beschlossen. Die Hebesätze 

nach neuem Recht werden in den Amtsblättern und auf der 

Homepage der Gemeinde bekannt gegeben. Auf dem 

untenstehenden Schaubild ist die Zuständigkeit und die 

Berechnung der Grundsteuerreform ersichtlich. Viele weitere 

Informationen bzgl. der Grundsteuerreform finden Sie 

übersichtlich und zusammengefasst auf der Homepage der 

Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (https://www.vg-

munderkingen.de/startseite/informationen/grundsteuerreform.html oder über den QR-

Code).  

 

Informationen zum Grundsteuerbescheid nach neuem Recht: 

Nicht alle Eigentümer der Verbandsgemeinden werden zur ersten Fälligkeit am 
15.02.2025 einen Grundsteuerbescheid erhalten. Sollte der Bescheid erst nach der 
ersten Fälligkeit zugestellt werden, wird die abweichende Fälligkeit und Höhe der 
Grundsteuer auf dem Bescheid ersichtlich sein. Der Grundsteuerbescheid hat eine 
Gültigkeit bis 31.12.2030, d. h. es sind jährlich die gleichen Abschlagszahlungen zur 
gleichen Fälligkeit zu entrichten. Sollten sich die Eigentumsverhältnisse, der 
Grundsteuermessbetrag oder der Hebesatz ändern, wird ein aktualisierter 
Grundsteuerbescheid zugestellt. Sollten Sie Einspruch gegen den Messbescheid beim 
Finanzamt eingelegt haben, hat dieser Einspruch keine aufschiebende Wirkung. Das 
bedeutet, das Verfahren wird normal weitergeführt, bis über den Einspruch entschieden 
wurde. Sie erhalten trotzdem einen Grundsteuerbescheid von der Gemeinde und 
müssen die Grundsteuer bezahlen. Der Grundsteuerbescheid der Gemeinde ist 
lediglich ein Folgebescheid des Grundsteuermessbescheides und des 
Grundsteuerwertbescheides des Finanzamtes. Ein Einspruch war nur gegenüber des 
Grundlagenbescheides des Finanzamtes möglich. Die Frist hierfür lag bei 4 Wochen 
nach Bekanntgabe. Diese ist bei den allermeisten vermutlich abgelaufen. Bei der 
Gemeinde kann nur Widerspruch gegen den Hebesatz eingelegt werden.  
 
 

https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/grundsteuerreform.html
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/grundsteuerreform.html
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Dieser ist allerdings vom Gemeinderat rechtskräftig beschlossen worden. Ein 
Widerspruch hat keine Aussicht auf Erfolg. 
Das Steueramt der Verwaltungsgemeinschaft ist an folgenden Tagen für Sie da: 

Montag  08:30 – 11:45 Uhr 13:45 – 16:00 Uhr 

Mittwoch  08:30 – 11:45 Uhr 13:45 – 16:00 Uhr 

Freitag  08:30 – 11:45 Uhr 

Sie erreichen uns unter steueramt@munderkingen.de oder 07393/598-214.  
 

 
 
 
 

mailto:steueramt@munderkingen.de
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Neue Regelungen bei der Abfallwirtschaft ab 2025: 
Das ändert sich zum Jahreswechsel  
Grüngutabfuhr gegen Gebühr und mit Anmeldung 
Die Straßensammlung für Baum- und Heckenschnitt wird weiterhin zweimal jährlich angeboten. 
Die Abfuhr findet 2025 im Frühjahr während des Zeitraums vom 10. Februar bis 7. März und im 
Herbst vom 3. Bis 21. November statt. 
Neu ist, dass eine Anmeldung für einen Abholtermin erfolgen muss und dafür eine Gebühr in 
Höhe von 21,06 Euro pro Abruf bei einer Menge bis zu 2 m³ erhoben wird. Für größere Mengen 
fallen je weiteren 2 m³ zusätzlich 24,86 Euro an. 
Grund für die Änderung ist, dass bisher in den Städten und Gemeinden eine sehr 
ungleichmäßige Inanspruchnahme des Angebots stattgefunden hat und teilweise unnötige 
Leerfahrten entstanden sind. Dies soll künftig vermieden und die Kosten verursachergerecht 
nach der tatsächlichen Inanspruchnahme aufgeteilt werden. 
Die Anmeldung ist möglich über das Bürgerportal auf der Homepage www.aw-adk.de oder beim 
Kundencenter unter Telefon: 0731 185-3333. 
Mit Buchsbaumzünsler befallener Strauchschnitt 
Der Buchsbaumzünsler ist inzwischen deutschlandweit verbreitet. Daher kann durch Verbrennen 
oder gesonderte Entsorgung als Restmüll der Befall nicht mehr aufgehalten werden. Ab 
1.1.2025 können deshalb befallene Buchsbäume wie anderer Baum- und Heckenschnitt über die 
Grüngutannahmestellen entsorgt 
werden. Kleinmengen befallener Buchsbäume können auch in die Biotonne. 
Hartkunststoffe: Annahme auf den Entsorgungszentren ab 1.1.2025 gebührenfrei 
Hartkunststoffe bzw. Kunststoffhohlkörper können ab 1.1.2025 in haushaltsüblichen Mengen 
gebührenfrei auf den Entsorgungszentren angeliefert werden. Darunter fallen Gegenstände aus 
Kunststoff, die keine Verpackungen sind und daher nicht in den Gelben Sack gehören – also 
beispielsweise Putzeimer, Plastikblumenübertöpfe, 
Spielgeräte, Gießkannen, Kinderbadewannen, Papier- und Wäschekörbe und 
Haushaltsgegenstände aus Kunststoff. Bei der Sperrmüllabfuhr auf Abruf, die einmal im Jahr 
gebührenfrei bis 5m³ in Anspruch genommen werden kann, können weiterhin Gegenstände aus 
Kunststoff, die nicht in den Restmüllbehälter passen, bereitgestellt werden. 
Deponiegebühren 
Für das Jahr 2025 werden die Gebühren für die Anlieferung von Bauschutt und Erdaushub auf 
den Deponien Litzholz, Unter Kaltenbuch und Roter Hau geringfügig angepasst. Damit wird den 
Kosten für die Nachsorge Rechnung getragen – sie entstehen, wenn die Deponie in einigen 
Jahren das Ende ihrer Betriebszeit erreicht hat. 
Die neuen Deponiegebühren sind von 1.1.2025 auf der Homepage www.aw-adk.de zu finden 
unter Gebühren > Selbstanlieferung.   
 

Müllentsorgung ab 01. Januar 2025 

Sollte bei der Abfuhr mal etwas schief gehen, haben Sie Fragen oder Reklamationen, wenden 

Sie sich bitte an die zuständige Stelle: 

 

Bio- und Hausmüllabfuhr, Sperrmüll- und  

Holzabfuhr, Gartenabraum 

Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis   Tel. 0731 185 3333 

 

Abfuhr „Gelber Sack“ 

Fa. Veolia      Tel. 0800 0785600 

       de-ves-info-ulm@veolia.com 

Blaue Tonne 

Fa.Gebr. Braig GmbH&Co.KG    Tel. 07391 7703 30 

 
 
 
 
 

http://www.aw-adk.de/
mailto:de-ves-info-ulm@veolia.com
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SCHULE 
 

 

 

 
 

Am 1. März ist Anmeldeschluss für das Schuljahr 2024/2025 bei der Kaufmännischen Schule Ehingen. Deshalb 

gibt es im Vorfeld an mehreren Terminen die Möglichkeit für interessierte Schülerinnen und Schüler sowie 

deren Eltern, weitergehende Informationen zu erhalten und offene Fragen zu klären.   

Informationsveranstaltungen Wirtschaftsgymnasium und Berufskolleg:  

Freitag, 24.01.25: 17:30 - 18:30 Uhr und 19:00 - 20:00 Uhr 

Samstag, 25.01.25: 10:30 - 11:30 Uhr 

Informationsveranstaltungen Berufsfachschule: 

Dienstag, 21.01.25: 19:00 - 20:00 Uhr (Außenstelle Laichingen)  

Freitag, 24.01.25: 17:30 - 18:30 Uhr 

Samstag, 25.01.25: 10:30 - 11:30 Uhr 

 

Wirtschaftsgymnasium 
Die Kaufmännische Schule Ehingen bietet im vierzügigen Wirtschaftsgymnasium neben dem klassischen Profil 

„Wirtschaft“ auch das Profil „Internationale Wirtschaft“ mit bilingualem Unterricht an.  

Bildungsziel  

Das dreijährige Wirtschaftsgymnasium führt zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) und bereitet sowohl auf 

ein Studium als auch auf eine berufliche Ausbildung in Wirtschaft und Verwaltung vor. Es vermittelt eine 

vertiefte Allgemeinbildung sowie fundierte Kenntnisse im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich und in 

Informatik. 

Aufnahmevoraussetzungen 

- Mittlerer Bildungsabschluss mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 in den Fächern Deutsch, 

Englisch und Mathematik, wobei in jedem dieser Fächer mindestens die Note ausreichend erreicht sein 

muss 

- Versetzung in die Klasse 10 (G8) oder 11 (G9) eines allgemeinbildenden Gymnasiums  

- Versetzungszeugnis am Ende der Klasse 10 einer Gemeinschaftsschule auf E-Niveau 
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Perspektiven 

- Mit bestandener Abiturprüfung können alle Fächer an allen deutschen Hochschulen, Universitäten und 

Dualen Hochschulen studiert werden.  

- Bei Ausscheiden nach der Jahrgangsstufe 1 (Klasse 12) kann der schulische Teil der Fachhochschulreife 

erworben werden.  

- Beim Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis erhalten die Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums zum Teil 

beträchtliche Verkürzungen der Ausbildungszeit. 

- Wirtschaftsgymnasiasten im Profil „Internationale Wirtschaft“ erwerben zusätzlich zum Zeugnis der 

Allgemeinen Hochschulreife ein Zertifikat über das Bestehen des "Internationalen Abiturs am 

Wirtschaftsgymnasium in Baden-Württemberg". 

Kaufmännisches Berufskolleg I, Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen 

Bildungsziel 
- Vertiefung in den allgemeinbildenden Unterrichtsfächern 

- Vermittlung von theoretischen und fachpraktischen Grundkenntnissen für Tätigkeiten in Wirtschaft und 

Verwaltung 

- Arbeiten mit einer Unternehmenssoftware zur Unterstützung des prozessorientierten Denkens  

- Anwendung der fachtheoretischen Kenntnisse bei der Übungsfirma „MKR GmbH“  

Aufnahmevoraussetzungen 

- Erfolgreicher Abschluss (Mittlere Reife) einer Realschule, Berufsfachschule (z. B. Wirtschaftsschule), 

Werkrealschule, Gemeinschaftsschule 

- Versetzung in die Klasse 10 (G8) oder 11 (G9) eines allgemeinbildenden Gymnasiums  

Besonderheit  

Arbeit in der Übungsfirma MKR GmbH (Wahlpflichtbereich). Die Übungsfirma ist in einem Großraumbüro, 

ausgestattet mit Büromöbeln wie in der Geschäftswelt üblich, modernster Hardware und praxisgerechter 

Software. Hier werden alle Tätigkeiten der kaufmännischen Berufspraxis und Informationsverarbeitung 

durchgeführt. Die Übungsfirma ist über eine Zentrale (ZÜF) mit ca. 5000 Übungsfirmen in aller Welt vernetzt. 

Patenfirmen sind das Liebherr-Werk Ehingen GmbH und die Firma DIY Element System GmbH, Rottenacker. 

Perspektiven 

- eine berufliche Tätigkeit aufnehmen 

- ein Ausbildungsverhältnis (mit der Möglichkeit einer verkürzten Ausbildungszeit) beginnen  

- ins Kaufmännische Berufskolleg II eintreten und dort die Fachhochschulreife erwerben 

Das Berufskolleg Fremdsprachen schließt nach zwei Jahren mit der Fachhochschulreife ab. Mit einer 

Zusatzprüfung kann der Berufsabschluss „Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/-in“ erworben werden.  

Zweijährige Wirtschaftsschule 

Bildungsziel 
Die Wirtschaftsschule ist eine zweijährige berufsvorbereitende Vollzeitschule. In ihr werden Grundlagen für 

einen kaufmännischen Beruf oder in einer öffentlichen Verwaltung gelegt.  

Schulabschluss: Fachschulreife (Mittlere Reife)  

Aufnahmevoraussetzungen 

- Hauptschulabschluss oder gleichwertige Bildungsabschlüsse  

- Versetzungszeugnis in die Klasse 10 der Realschule oder des Gymnasiums (G9) oder Klasse 9 (G8)  

- Abgangszeugnis nach Klasse 9 der Realschule/Gemeinschaftsschule (Niveau M) oder des Gymnasiums 

(G9) bzw. Gemeinschaftsschule (Niveau E) oder der Klasse 8 des Gymnasiums (G8) mit einem 

Notendurchschnitt von mind. 4,0 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. 

- Perspektiven 

- Bessere Chancen bei Bewerbung um einen Ausbildungsplatz insbes. in einem Kaufmännischen Beruf 

- Besuch des Kaufmännischen Berufskollegs I und II oder des Kaufmännischen Berufskollegs 

Fremdsprachen jeweils mit dem Ziel der Fachhochschulreife. 

- Besuch eines dreijährigen beruflichen Gymnasiums (z. B. WG) mit dem Ziel der allgemeinen 

Hochschulreife 

 

Anmeldeschluss 1.  März 2025 

Weitere Auskünfte: Kaufmännische Schule Ehingen, Schulgasse 11, Tel. 07391 702510 

www.ksehingen.de 

 

Vereinsmitteilungen 

Sportverein Untermarchtal: Verleihung der Sportabzeichen an Kinder und 
Jugendliche 

Untermarchtal. (hi) Bei einer kleinen Feierstunde angemessen der Sportabzeichen-Verleihung, 
konnte Sportvereins-Vorsitzender Harald Fischer 15 Kinder und Jugendlichen diese Ehrung der 
Sportabzeichen-Verleihung vornehmen. Der Vorsitzende hob den sportlichen Wert dieser 
Verleihung hervor und lobte die jungen Sportler mit ihren Übungsleiter/ innen für ihr sportliches 
Engagement, ihren Eifer und Durchhaltevermögen. Dies fasst der Deutsche Olympische 
Sportbund (DOSB) mit folgenden Anforderungen zusammen: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und 
Koordination. 
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Vor der Verleihung fand in der Untermarchtaler Sporthalle noch ein Jahres-Abschlusstraining 
aller jungen Sportler des Vereins statt. Auch Bilder vom letzten, sommerlichen 
Vereinsjugendzeltlager wurden gezeigt und erheiterten die Feierstunde. Nachstehende junge 
Sportler wurden ausgezeichnet: Sportabzeichen in Gold: Filippa Buk, Antonia Buhl, Moritz 
Fischer. Silber ging an: Max Hollestelle, Ben Härle, Julia Hummel, Theresa Hummel, Jakob 
Merkle, Tabea Merkle, Lena Metzger, Emma Niederich, Giaco Unruh und Bronze erhielten: Fritz 
Gehlhoff, Theo Gehlhoff, Nele Hollestelle. Besonders erwähnt: Moritz Fischer errang jetzt zum 
12 Mal das Sportabzeichen. Ihm und allen „Herzlichen Glückwunsch“.  
Zum Abschluss gab es Pommes, ein Getränk und ein Eis für alle vom Sportverein. Die 
Sportabzeichen-Verleihung für die Erwachsenen wird am 4. Januar 25 vorgenommen.  
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Ausgrabung 
 

Schopfboale Hoi ihr liebe Leit, 

Am Freitag isch es endlich wieder soweit. 

A ganzes Johr hemmer drauf gwartat, 

das die Fasnetssaison wieder startet. 

Boale, Büttel und Hexa sind bereit, 

für die närrische Fasnetszeit. 

Dr Hokama wird von seine Hexa aus em Schlof aufgweckt 

Und bei de Boale wird sich kräftig g’heckt und gstreckt, 

denn mir Narra hend jetzt im Ort des Saga. 

Eisre Büttel werad dafür sorga. 

Dr Schultes der ka ersch mol Urlaub macha, 

denn mir hend einiges vor, kloine und große Sacha. 

 

 Freitag 17.Januar 2025, 19:00 Uhr vor der 
Zehntscheuer 

Anschließend ist buntes närrisches Treiben in der Zunftstube angesagt. 
Die musikalische Unterstützung übernimmt auch dieses Jahr wieder eine 

Abordnung der Musikkapelle Frankenhofen. 
Es würde uns sehr freuen, wenn wieder einige Zuschauer dem Spektakel 

beiwohnen würden. 
Mit närrischen Grüßen und Schopfboale – Hoi! 

 
Eure Narrenzunft Untermarchtal e.V. 

 

 
PS: Die Zunftstube ist vor jeder Ausfahrt eine halbe Stunde vor Abfahrt geöffnet. 
Infos über Abfahrtszeiten der Ausfahrten gibt es unter www.nzuntermarchtal.de  

 
 
SV Untermarchtal: Verleihung der Sportabzeichen – Übungsleiterehrungen 
 
Untermarchtal. (hi) Der Sportverein Untermarchtal lud zum Jahreswechsel seine erfolgreichen 
Sportabzeichen-Erwerber sowie Übungsleiter/Übungsleiterinnen und Helfer des Vereins zu 
einem Neujahrs-Empfang und Helferfest ins Gasthaus „Rössle“ in Munderkingen ein. 
Der 1. Vorsitzende Harald Fischer begrüßte die Sportler, Vereinsmitglieder und Helferfreunde 
des Vereins und wünschte allen ein gutes, gesundes und erfolgreiches „Neues Jahr 2025“. 
Angenehm sei es für ihn, die Aufgabe der Sportabzeichen-Verleihung zu übernehmen. Dies 
konnte er an diesem Abend an 11 erwachsenen Sportler vornehmen. Bei der Vereinsjugend 
wurde diese Ehrung und Übereichung der Sportabzeichen schon kurz vor Weihnachten 
vorgenommen. Insgesamt 11 Erwachsene Sportlerinnen und Sportler erreichten die Normen für 
das begehrte Deutsche Sportabzeichen und dazu beglückwünschte der Vorsitzende diese 
Sportler besonders. Davon wurden 8 Vereinsmitglieder mit dem „Goldenen Sportabzeichen“  
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geehrt. Die Namen: Burger, Stefan (3), Falch, Walter (19), Fischer, Harald (17), Fischer, 
Susanne (5) Merkle, Hannah (10), Stadler, Petra (5), Stadler, Torsten, Werz, Andreas (16). Das 
„Silber-Sportabzeichen“ erhielten: Hummel, Martina (11), Mehrsteiner, Christian, Traub, Anna 
(11). Die Zahl in Klammer hinter dem Namen zeigt die Zahl der wiederholten Erringung des 
Sportabzeichens an.  

 
Die besondere Ehrung für mehrere Übungsleiter und Übungsleiterinnen die das ganze 
Vereinsjahr die uneigennützige Arbeit mit den Kindern, Schüler bis hin zu den Erwachsenen in 
den Sparten, Leichtathletik, Turnen, Frauengymnastik, Dart und Jedermann Sport übernahm 
der 2. Vereinsvorsitzende Marcus Miscke. Dabei konnte er 14 Vereins-Mitarbeiter in dieser 
Funktion ehren und beglückwünschen. Einen Vereinsgutschein erhielten dabei:  
Burger, Stefan, Falch, Bianca, Fischer, Harald, Fischer, Moritz, Glatzer, Beatrice, Heidenreich, 
Patrick, Lock, Barbara, Niederich, Stefanie, Sieben, Monika, Sieben, Micha, Schulz, Rita, Traub, 
Lena, Unruh, Ciaco, Walter, Melanie. 
Diesen Ehrungen schloss sich ein gemeinsames Essen vom Verein an. Danach spielten noch 
mehrere junge Sportler an der Kegelbahn mit viel Spaß.  

 
 

SVU-Frauengymnastikgruppe Untermarchtal 

Die Weihnachtsferien sind vorbei, das neue Jahr hat begonnen, deshalb beginnen wir, 

die SVU-Frauengymnastikgruppe, wieder mit unseren Übungsstunden und zwar am 

Montag, dem 13. Januar 2025, um 19.00 Uhr in der Mehrzweckhalle. 

Wer rastet, der rostet. – Dies soll Anlass sein, jeder der Lust und Freude am Turnen 

hat, zu ermuntern, bei uns mitzumachen, denn jede neue Teilnehmerin ist uns natürlich 

immer herzlich willkommen. 
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Was sonst noch interessiert 

Skiabteilung Munderkingen 
Ski- und Snowboardkurse der Skiabteilung Munderkingen in Berwang 
Egal, ob blutiger Anfänger oder erfahrener Pro – unsere Ski- und Snowboardkurse bieten für 
jeden das passende Programm! Unsere topqualifizierten Lehrer der vereinseigenen Ski- und 
Snowboardschule begleiten dich in kleinen Gruppen durch spannende Tage voller Spaß, 
Action und wertvollen Tipps. Auch Tagesfahrer, ohne Kurs, sind willkommen. 
Wann? 25.01. + 26.01.2025 (2-Tageskurse) 
  08.02.2025 (1-Tageskurs) 
Wo?  Skiarena Berwang (Österreich) 
Anmeldeschluss: 11.01.2025 
Wie?  Sichere dir deinen Platz und buche über: skiabtgeilung-munderkingen.de 
LandFrauenverein Obermarchtal und Umgebung  
 
 

„Mit dem Fahrrad von Deutschland bis Vietnam“ 
 
Am Donnerstag, 23.01.2025, findet um 19.00 Uhr ein Vortrag mit Daniel Keckeisen statt. Er hat 
eine Fahrrad-Tour über mehrere Länder, von Europa bis Asien, gemacht. Seine Erlebnisse und 
Erfahrungen sind bestimmt sehr spannend.  Auch seine Beweggründe für dieses Abenteuer 
dürfte einige interessieren. Wir treffen uns im Dorfgemeinschaftshaus Obermarchtal. 
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Um besser planen zu können, ist eine Anmeldung erwünscht. Bei Jessica Faad 07375 – 922 642 
(nachmittags/abends) oder über die WhatsApp-Gruppe. 
 
Wir wünschen allen ein gutes, gesundes neues Jahr mit vielen schönen Momenten 
Vorsitzende Andrea Fischer und die Vorstandschaft 
  

   

 
 

Liebe Freunde, Gönner, Sängerinnen und Sänger vom Chor fEinklang 
 
ich grüße Sie im Namen des Liederkranzes Kirchen und seinem Chor fEinklang.  
Das neue Jahr ist noch ganz frisch und jung, das Alte liegt gerade erst hinter uns. 
Für den fEinklang war auch 2024 ein sehr bewegtes Jahr. 
Unser erstes großes - und  ausverkauftes - Konzert in der Lindenhalle im April beanspruchte viel 
Zeit und Vorbereitung und so manchen Nerven. Gelohnt hat es sich allemal, wurde es doch ein 
großartiger Abend, der allen Beteiligten sowie dem Publikum noch lange in Erinnerung bleiben 
wird. 
Neben diesem Jahreshighlight standen noch einige weitere Auftritte und Termine auf dem 
Programm: 
Die Begleitung der Stadtkapelle Blaubeuren bei zwei Konzerten, ein arbeitsintensives und 
spaßiges Probenwochenende, ein Gastauftritt beim Weinfest unserer Freunde, dem Liederkranz 
Öpfingen, die Ausrichtung des diesjährigen Chorfestivals in Kirchen – auch hier war die Halle in 
Kirchen bis auf den letzten Platz gefüllt. Es war ein toller Abend mit befreundeten Chören, viel 
Gesang und fabelhaftem Publikum. Dieses Chorfestival hat erstmals unsere neue Dirigentin, 
Ulrike Marquart, dirigiert. Wir freuen uns sehr, dass Ulrike unsere Chorleitung übernommen hat! 
Auch im Dezember waren die Proben noch arbeitsintensiv, standen noch zwei Auftritte an: das 
traditionelle „Singen am Baum“ in Kirchen sowie ein Auftritt auf dem Ehinger Weihnachtsmarkt. 
Sie sehen, bei uns war ganz schön was los. 
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Unsere Arbeit werden wir ausführlich in der Jahreshauptversammlung am 09.02.2025 um 14 
Uhr im Sportheim Kirchen vorstellen. Hierzu laden wir alle Freunde, Gönner und Mitglieder vom 
Liederkranz Kirchen heute schon herzlich ein. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Allen, die den Liederkranz Kirchen und den Chor fEinklang 
im vergangenen Jahr auf vielfältige Weise unterstützt haben. Ein herzliches Vergelt’s Gott! 
„Und jedem neuen Anfang wohnt ein Zauber inne“ (Hermann Hesse) 
Mit diesen Worten wünschen wir Ihnen einen zauberhaften Start in ein gesundes und 
glückliches neues Jahr 2025. 
 
Ich grüße Sie herzlich, 
Kristina Burget 
1. Vorsitzende Liederkranz Kirchen 
 
Tagesordnung Jahreshauptversammlung 

 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der Tagesordnung 
3. Totenehrung 
4. Bericht der Vorsitzenden 
5. Bericht der Dirigentin 

Pause 
6. Kassenbericht 
7. Bericht der Rechungsprüfer  
8. Bericht der Schriftführerin 
9. Entlastung  
10. Sonstiges 

 
(Anträge zur Tagesordnung können nur von Mitgliedern eingebracht werden. Sie müssen 
spätestens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich mit Begründung beim 
Vorsitzenden eingereicht sein. Verspätet eingehende Anträge werden nicht mehr auf die 
Tagesordnung gesetzt.) 
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Die KreislandFrauenverbände Ulm, Blaubeuren, Ehingen und der Kreisbauernverband Ulm-

Ehingen e.V. laden ein zur Podiumsdiskussion unter dem Titel „Bundestagswahl 2025 – Unsere 

Zukunft gestalten“ am Donnerstag, 23.01.2025 in die Birkenlauhalle Erbach-Ringingen, Beginn 

18:00 Uhr. 

An diesem Abend haben Sie die Gelegenheit, verschiedene Vertreter der politischen Parteien 

kennenzulernen, die ihre Wahlprogramme für die Landwirtschaft vorstellen werden. In kurzen 

Statements und einer anschließenden Diskussionsrunde werden die unterschiedlichen 

Positionen und Ideen der Parteien zur Zukunft der Landwirtschaft präsentiert. 

Der Abend beginnt um 18.00 Uhr mit spezifischen Frauenpolitischen Themen der LandFrauen 

mit anschließendem Sektempfang. 

Ab 20:00 Uhr Vorstellung der Wahlprogramme 

Anschließend laden wir alle Teilnehmer zu einem kleinen Imbiss ein - eine Gelegenheit für 

persönliche Gespräche und Networking. 

GoDi-Gruppe / Kinderchor 

Im Jahr 2024 haben wir unter Anderem, alle Familiengottesdienste der SEE Marchtal 
musikalisch gestaltet und dabei viel Freude beim Singen gehabt.  
Bei unserer Weihnachtsfeier hatten wir viel Spaß beim Wichteln und haben zusammen Punsch 
und Bredle genascht während jeder eine weihnachtliche Glitzer-Schneekugel basteln durfte.  

Beim Weihnachtssingen am 28. Dezember sangen wir im Münster unter festlicher Begleitung 
von Oboe und Altflöte „Oh du fröhliche“ und „Ihr Kinderlein kommet“. Mit vorgetragenen Texten 
regten wir zum Nachdenken an und vermittelten die Weihnachtsbotschaft. Nach dem 
gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern, schenkten die Kinder unter Hilfe der Eltern 
Punsch und Glühwein an die Gäste aus. Unseren herzlichen Dank für Ihre Spende! 

Wir blicken dankbar auf viele schöne Momente in 2024 zurück und wünschen allen ein gutes 
neues Jahr 2025! 

Chorproben montags, 17-18 Uhr im Torbogensaal Obermachtal. 

Herzliche Grüße 
Stefanie Munding – Chorleitung 

 

 



 

                    

           0               Kirchliche Mitteilungen  

    und Gottesdienstordnung        

    St. Andreas 
    Untermarchtal und Gütelhofen 
Pfarramt St. Andreas, Kirchweg 2, 89617 Untermarchtal 

Pfarramt Untermarchtal: Tel. 07393-917588/ Fax 07393-917589      

       E-Mail: StAndreas.Untermarchtal@drs.de 

Pfarramt Obermarchtal: Tel. 07375-92131/Fax 07375-92132 

       E-Mail: StPetrusundPaulus.Obermarchtal@drs.de 

Pfarrbüro Untermarchtal (Frau Epp): Donnerstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Pfarrbüro Obermarchtal (Frau Kolb): Dienstag und Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

                                                    Homepage: www.se-marchtal.de 

Pfarrer Gianfranco Loi Tel. 07375 92131 E-Mail: gianfranco.loi@drs.de 

Diakon Johannes Hänn Tel. 07375 92131 E-Mail: Johannes.Haenn@drs.de 

Mesnerin: Schwester Brigitte Schleid Tel. 07393 3054410  

 

Gültig vom 10.01.2025 bis 26.01.2025 

 
Im Notfall für eine Krankensalbung bitte im Pfarrhaus Obermarchtal anrufen 
Tel. 0737592131  
    

Fr 10.01. 06.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  13.30-17.00 Anbetung, Klosterkirche 

  17.30 Uhr Anbetung, Rosenkranzgebet, Beichtgelegenheit, St. Urban  

  Obermarchtal 

  18.00 Uhr Abendmesse, St. Urban Obermarchtal 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

Sa 11.01. 07.00 Uhr Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche 

14.00 Uhr Beichtgelegenheit, Klosterkirche  

    

Taufe des Herrn 
 

Sa 11.01. 18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier, Pfarrkirche Untermarchtal   

19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

19.00 Uhr Eucharistiefeier, Emeringen 

So 12.01. 08.15 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

08.45 Uhr Eucharistiefeier, Reutlingendorf 

                        09.30 Uhr  Gottesdienst für die Narren, Neuburg    
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier, Neuburg 

  10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

    -Firmauftaktsgottesdienst- 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

Mo 13.01. 19.00 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

Di 14.01. 06.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 

 08.00-12.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

Mi 15.01. 06.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 

 19.00 Uhr Vesper, Anbetung bis 20.00 Uhr, Klosterkirche  

Do 16.01. 07.30 Uhr Schülergottesdienst, Pfarrkirche Untermarchtal 

 19.00 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 

 



 

 

Fr 17.01. Mönchsvater Antonius 

06.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  13.30-17.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

  19.00 Uhr Friedensgebet, Klosterkirche 

 17.30 Uhr Anbetung, Rosenkranzgebet, Beichtgelegenheit, St. Urban  

 Obermarchtal 

  18.00 Uhr Abendmesse, St. Urban Obermarchtal 

Sa 18.01. 07.00 Uhr Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche 

14.00 Uhr Beichtgelegenheit, Klosterkirche    

    

2. Sonntag im Jahreskreis 
 

Sa 18.01. 18.00 Uhr Eucharistiefeier, Pfarrkirche Untermarchtal 

19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

So 19.01. 08.15 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

  KEINE Messe, Neuburg 

  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Emeringen 

  08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf 

  10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

Mo 20.01. 19.00 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

Di 21.01. 06.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 

 08.00-12.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

Mi 22.01. 06.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 

 19.00 Uhr Vesper- Anbetung bis 20.00 Uhr, Klosterkirche  

Do 23.01. 07.30 Uhr Schülergottesdienst, Pfarrkirche Untermarchtal 

19.00 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

Fr 24.01. Franz von Sales 

06.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  17.30 Uhr Anbetung, Rosenkranzgebet,Beichtgelegenheit, St. Urban  

  Obermarchtal 

  18.00 Uhr Abendmesse, St. Urban Obermarchtal 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

Sa 25.01. Bekehrung Pauli 

07.00 Uhr Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche 

14.00 Uhr Beichtgelegenheit, Klosterkirche  

    

3. Sonntag im Jahreskreis 

 

Sa 25.01. 18.00 Uhr Eucharistiefeier, Pfarrkirche Untermarchtal   

19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

So 26.01. 08.15 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

08.45 Uhr Eucharistiefeier, Neuburg 

08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf 

10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier, Emeringen 

  10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 


